
 

 

 

 
Versicherungsbedingungen für Reiseversicherungen der  MDT Makler der Touristik GmbH Assekuranzmakler 

für die R+V Versicherungsgruppe (VB MDT 2010-RGA/ALD): 

 
 

 

 

 

Die nachstehenden Regelungen unter §§ 1 bis 12 gelten für alle Reise-
versicherungen der durch die MDT Makler der Touristik GmbH Assekuranz-
makler vertretenen Versicherer der R+V Versicherungsgruppe (hier die 
KRAVAG-LOGISTIC Versicherungs-AG). 

§ 1 Versicherte Reise/versicherte Personen 

Auf der Grundlage eines mit Aldiana abgeschlossenen Gruppenversicherungs-
vertrages gewährt der Versicherer der R+V Versicherungsgruppe der/n 
versicherten Person/en Versicherungsschutz. Versicherungsschutz besteht für 
die jeweils versicherte Reise der im Versicherungsschein bzw. der Reise-
bestätigung/Rechnung namentlich genannten Personen oder den im 
Versicherungsschein festgelegten Personenkreis, sofern die Versicherungs-
prämie bzw. der Beitrag zum Gruppenvertragsbeitritt entrichtet wurde. 

§ 2 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes 

1. Bei der Reisegarantie beginnt der Versicherungsschutz frühestens mit 
Buchung der Reise und endet mit dem Reiseantritt. 
 

§ 3 Prämie/Beitrag zum Gruppenvertragsbeitritt 

Die Prämie bzw. der Beitrag zum Gruppenvertragsbeitritt ist gegen 
Aushändigung des Versicherungsscheins zu zahlen. Der Versicherungsschutz 
tritt nur dann in Kraft, wenn die Zahlung vor Reiseantritt/Versicherungsbeginn 
geleistet wurde. 

§ 4 Ausschlüsse 

1. Nicht versichert sind Schäden durch Krieg, Bürgerkrieg, kriegsähnliche 
Ereignisse, innere Unruhen, Streik, Kernenergie, Beschlagnahme und sonstige 
Eingriffe von hoher Hand. 

2. Es besteht jedoch Versicherungsschutz, wenn die versicherte Person 
während der versicherten Reise überraschend von einem Kriegs- oder 
Bürgerkriegsereignis betroffen wird. Dieser Versicherungsschutz erlischt am 
Ende des siebten Tages nach Beginn eines Krieges oder Bürgerkrieges. Die 
Erweiterung gilt nicht bei Reisen in Staaten, auf deren Gebiet zur Zeit der 
Einreise der versicherten Person bereits Krieg oder Bürgerkrieg herrscht oder 
wo dessen Ausbruch absehbar war. Sie gilt auch nicht für die aktive Teilnahme 
am Krieg oder Bürgerkrieg sowie für Unfälle durch ABC-Waffen. 

§ 5 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsf alls 

1. Die versicherte Person ist verpflichtet,  
a) alles zu vermeiden, was zu unnötigen Kosten führen könnte 

(Schadenminderungspflicht);  
b) den Schaden dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen;  
c) auf Verlangen des Versicherers jede Auskunft zu erteilen, die zur 

Feststellung des Versicherungsfalls oder der Leistungspflicht des 
Versicherers und ihres Umfanges erforderlich ist, jede sachdienliche 
Auskunft wahrheitsgemäß zu erteilen, den Versicherungsnachweis (z.B. 
Buchungsbestätigung, Einzahlungsbeleg) sowie erforderliche 
Originalbelege und geeignete Nachweise einzureichen.   

2. Wird eine dieser allgemeinen oder der jeweils zusätzlichen Obliegenheiten 
vorsätzlich verletzt, ist der Versicherer von seiner Verpflichtung zur Leistung 
frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des 
Verschuldens der versicherten Person entspricht. Der Versicherer bleibt 
insoweit zur Leistung verpflichtet, als die Verletzung keinen Einfluss auf die 
Feststellung oder den Umfang der Leistungsverpflichtung des Versicherers 
gehabt hat, es sei denn, dass die versicherte Person arglistig gehandelt hat.  

§ 6 Zahlung der Entschädigung 

1. Ist die Leistungspflicht des Versicherers dem Grunde und der Höhe nach 
festgestellt, erfolgt die Auszahlung der Entschädigung binnen zwei Wochen. 
2. Ist die Versicherungssumme bei Eintritt des Versicherungsfalls niedriger als 
der Gesamtreisepreis, so haften die Versicherer für den Schaden nur nach dem 
Verhältnis der Versicherungssumme zum Gesamtreisepreis. 
 

§ 7 Obliegenheiten und Folgen von Obliegenheitsverl etzungen bei 
Ansprüchen gegen Dritte 

1. Hat der Versicherungsnehmer oder eine versicherte Person Ersatzansprüche 
gegen Dritte, so besteht, unbeschadet des gesetzlichen Forderungsüberganges 
gemäß § 86 VVG, die Verpflichtung, diese Ansprüche bis zur Höhe, in der aus 
dem Versicherungsvertrag Kostenersatz geleistet wird, an den Versicherer 
schriftlich abzutreten. 
2. Der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person hat seinen bzw. ihren 
Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht 
unter Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren und bei 
dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken. 

3. Verletzt der Versicherungsnehmer oder eine versicherte Person 
vorsätzlich die in den Absätzen 1 und 2 genannten Obliegenheiten, ist der 
Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolge dessen 
keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Falle einer grob 
fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistungen in einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen. 
4. Steht dem Versicherungsnehmer oder einer versicherten Person ein 
Anspruch auf Rückzahlung ohne rechtlichen Grund gezahlter Entgelte 
gegen den Erbringer von Leistungen zu, für die der Versicherer auf Grund 
des Versicherungsvertrages Erstattungsleistungen erbracht hat, sind die 
Absätze 1 bis 3 entsprechend anzuwenden. 
5. Kann im Versicherungsfall eine Entschädigung aus anderen 
Versicherungsverträgen beansprucht werden, gehen diese anderweitigen 
Leistungsverpflichtungen vor. Die Ansprüche der versicherten Person 
bleiben hiervon unberührt und unbeeinträchtigt. Wird dem Versicherer der 
Schaden gemeldet, tritt dieser in Vorleistung und reguliert den Schaden im 
bedingungsgemäßen Umfang. 

§ 8 Besondere Verwirkungsgründe, Verjährung 

1. Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn die 
versicherte Person  

a) den Versicherungsfall durch Vorsatz herbeigeführt hat;  
b) den Versicherer arglistig über Umstände zu täuschen versucht, die für 

den Grund oder für die Höhe der Leistung von Bedeutung sind. 
2. Der Anspruch auf Versicherungsleistung verjährt in drei Jahren. Die 
Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch 
entstanden ist und der versicherten Person bekannt war bzw. bekannt sein 
musste. Ist ein Anspruch beim Versicherer angemeldet worden, ist die 
Verjährung solange gehemmt, bis der versicherten Person die Entscheidung 
des Versicherers zugegangen ist. 

§ 9 Ansprüche gegen Dritte 

1. Ersatzansprüche gegen Dritte gehen im gesetzlichen Umfang bis zur 
Höhe der geleisteten Zahlung auf die Versicherer der R+V Versicherungs-
gruppe über. 

2. Sofern erforderlich, ist die versicherte Person verpflichtet, in diesem 
Umfang Ersatzansprüche an die Versicherer abzutreten. 

§ 10 Entschädigung aus anderen Versicherungsverträg en 

1. Soweit im Versicherungsfall eine Entschädigung aus anderen 
Versicherungen beansprucht werden kann, gehen diese Leistungsver-
pflichtungen vor. Dies gilt auch dann, wenn in einem dieser Versicherungs-
verhältnisse ebenfalls eine nachrangige Haftung vereinbart ist. Die 
Ansprüche der versicherten Person bleiben hiervon unberührt und 
unbeeinträchtigt. Meldet die versicherte Person den Versicherungsfall den 
Versicherern der R+V Versicherungsgruppe, werden diese in Vorleistung 
treten und den Versicherungsfall bedingungsgemäß regulieren. 
2. Vorstehende Regelung gilt nicht für die Reise-Unfallversicherung. 

§ 11 Gerichtsstand/Anzuwendendes Recht 

1. Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gegen den Versicherungs-
nehmer bzw. die versicherte Person ist das Gericht des Ortes zuständig, an 
dem der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person seinen bzw. 
ihren Wohnsitz oder in Ermangelung eines solchen seinen bzw. ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
2. Klagen gegen den Versicherer können bei dem Gericht am Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt des Versicherungsnehmers bzw. der versicherten 
Person oder bei dem Gericht am Sitz des Versicherers anhängig gemacht 
werden. 
3. Verlegt der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person nach 
Vertragsschluss seinen bzw. ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
in einen Staat, der nicht Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder 
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ist 
oder ist sein bzw. ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt 
der Klageerhebung nicht bekannt, ist das Gericht am Sitz des Versicherers 
zuständig. 
4. Soweit gesetzlich zulässig, gilt deutsches Recht. 

§ 12 Anzeigen und Willenserklärungen 

Anzeigen und Willenserklärungen des Versicherungsnehmers, der 
versicherten Person und des Versicherers bedürfen der Textform (z. B. 
Brief, Fax, E-Mail). 

 

 

 

I. Allgemeine Bestimmungen  



 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1 Versicherte Ereignisse 

Der Versicherer erstattet bei Antritt der Reise anstatt der Stornokosten die 
vertraglich geschuldete Restzahlung sowie die Anzahlung, sofern die 
versicherte Person den Arbeitsplatz aufgrund einer unerwarteten betriebs-
bedingten Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber verliert. 
Die Erstattung erfolgt nach erfolgtem Reiseantritt.  

 
§ 5 Zusätzliche Obliegenheiten nach Eintritt 

 des Versicherungsfalls 

Die versicherte Person ist verpflichtet, bei Inanspruchnahme der Reisegarantie 
gemäß § 1 die Teilnahme an der Reise, die unerwartete betriebsbedingte 
Kündigung sowie die Erbringung der Restzahlung sowie der Anzahlung durch 
geeignete Nachweise zu belegen.  

 
§ 3 Selbstbehalt  

Die versicherte Person trägt im Versicherungsfall keinen Selbstbehalt.  

 

 

Die komplette Abwicklung, Vertrags- und Schadenbearbeitung erfolgt für die 
R+V Versicherungsgruppe durch die MDT Makler der Touristik GmbH 
Assekuranzmakler: 

 

MDT Makler der Touristik GmbH  
Assekuranzmakler  
Daimlerstr. 1 k  
63303 Dreieich  
Tel. +49 (0) 6103 70649-150  
Fax: +49 (0) 6103 70649-201  
Email: info@mdt24.de 

II. Besondere Bestimmungen  

(abhängig vom vereinbarten Versicherungsumfang) 

A    Reisegarantie  


